
 

 

 

Weisung 201802002 vom 20.02.2018 – Bekanntgabe 
von Arbeitsmarktdaten zur Pressekonferenz 

Laufende Nummer:  201802002 

Geschäftszeichen:  CF 3 - 4020 

Gültig ab:  01.03.2018 
Gültig bis:  28.02.2023 

SGB II:  nicht betroffen  
SGB III:  Weisung  
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• HEGA 09/07 - 27 - Bekanntgabe von Arbeitsmarktdaten zur Pressekonferenz 

 
Die bisherige Regelung zur Bekanntgabe von Arbeitsmarktdaten zur Pressekonferenz 
wird aktualisiert und fortgeführt.  

1. Ausgangssituation 
Die monatliche Pressekonferenz mit den aktuellen Arbeitsmarktdaten erfolgt nach einem klar 
geregelten Verfahren. Am Tag der monatlichen Pressekonferenz gibt die Zentrale der BA die 
Arbeitsmarktdaten ab 10:00 Uhr bekannt. 

Der Veröffentlichungstermin für statistische Daten ist identisch mit dem Tag der 
Pressekonferenz. 

2. Auftrag und Ziel 
Um die Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten vor der monatlichen Pressekonferenz zu 
vermeiden, gelten folgende Regelungen: 

• Die Arbeitsmarktdaten für die Rechtskreise SGB II und SGB III unterliegen bis zum 
jeweiligen Tag der Pressekonferenz einer Sperrfrist bis 9:55 Uhr, d.h. eine 
Veröffentlichung vor diesem Termin ist generell unzulässig. 



 

 

 

• Vor dem Veröffentlichungstermin erhalten nur die Beteiligten, die unmittelbar mit der 
Aufbereitung der Arbeitsmarktdaten oder der inhaltlichen Vorbereitung und 
Durchführung der Pressekonferenz befasst sind bzw. die Presseinformation 
verfassen, statistische Daten. Sie erhalten die Daten für ihren organisatorischen und 
regionalen Zuständigkeitsbereich. 

• Alle weiteren Stellen und Personen erhalten die Arbeitsmarktdaten erst mit Ablauf der 
Sperrfrist. 

3. Einzelaufträge 
Die Regelungen für die Vorbereitung und Bekanntgabe der aktuellen Arbeitsmarktdaten sind 
verbindlich für alle Ebenen und Organe der BA. 

Träger der Grundsicherung können von der Agentur für Arbeit Arbeitsmarktdaten für den 
Rechtskreis SGB II vorab erhalten, wenn sie der Agentur für Arbeit die Einhaltung der 
Regeln zusichern. 

4. Info 
Die Termine der Pressekonferenz stehen ein Jahr oder länger im Voraus fest und werden 
über das Internet der Statistik der BA bekanntgegeben. Veröffentlichungskalender - 
statistik.arbeitsagentur.de 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt  

gez.  
Unterschrift 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Service/Veroeffentlichungskalender/Veroeffentlichungskalender-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Service/Veroeffentlichungskalender/Veroeffentlichungskalender-Nav.html
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